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1649 Januar 28 . , Münster in Westfalen A

VERTRAG ZWISCHEN FRANKREICH, DEM ROEMISCHEN REICH BZW. OESTER¬
REICH UND DEN REICHSSTAENDEN IM ANSCHLUSS AN DIE WEST-
FAELISCHEN FRIEDENSSCHLUESSE[VON 1648]

"Kuondt undt zuowüssen sye Menigkl -Lchen , diewylen an syten Jro Keyserl . Maye-
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stet [Ferdinand  III . J undt des El . Röm. Reichs 3 durch den Jüngst al-

hie publicierten friden , under anderen dingen 3 so in dem Puncten der gnueg-

thuyung der aller Cristenlichen Mayestet [Ludwig  XIV . ] zu Franckhreich

überlassen seindt 3 die Landtgraffschafft Under - undt Ober Eisass sambt dem

Suntgeüw 3 die Landtvogty der Zähen Reichsstetten ~ im Eisass gelegen undt Bri-

sach zugeignet worden 3 undt zu desto sicheren besitzung obgemelter sachen 3

Nebendt des Keisers 3 Reichsstandten 3 undt des Huses [H a b s b u r g ] Oester¬

reich besondem Uebergaäb undt Verzigs 3 des Königs in Hispannia [P h i-

l i p p IV . ] entzüchung undt Ubergaab versprochen worden . Dannenhero undt uff

erstattung aller diser besagten dingen 3 Jr aller Cristenliche Mayestet s schul¬

dig undt verbunden wäre 3 nebendt anderen Sachen den Ertzhertzogen von Oester-

reich 3 undt mit namen dem Ertzhertzogen Ferdinand t Carle  die

Vier Waldstetten widerumb zu übergeben 3 undt drei Millionen franckhen zube¬

zahlen : Nun aber Jetzundt bei geseztem Zihl der bestettigung undt Zur Handt-

bringung besagter Uebergäben der Königl . Cath . Mayestet Cession nit byhanden

sye 3 des wegen Jr aller Cristenlicher Mayestet äbgesandter [Abel de S e r-

v i e n ] sich Erkhlärt } nit gwaldt [d . h . keine Instruktion ] zehäben 3 die be-

stettigungen uszuwechslen 3 Es sye dan das diser Hindemus oder mangel ein

gnuegsames undt zwahr solches Mitei bygetragen werdte 3 das der Cron Franckh¬

reich in ermanglung der spannischen Cession 3 an rüehwiger besitzung obgesag¬

ter dingen khein nachtheil widerfahren möge . Zu dem Endt hin daruff getrungen

das nebent des Reichs gewährschafft die Widereingebung der Vier Waldtstetten

undt bezählung des verglichnen geldts eingestelt werden solle . Jn Crafft de¬

ren in namen der Rychsständten Jro Exc . den fünffzähendten negst vergangnen

Wynmonats [ 1648 ] zugestelter Erkhlärung . Undt seitenmählen der Churfürsten

undt Ständten anwesendte gesandte an erfüllung der Keiserlichen Versprechung

kheinswegs Zwifflendt 3 sonders gethruwendt das gesagte nachgebung oder Ces¬

sion angendts verbanden sein werdte 3 derohalben undt uff das 3 durch still-

stellung der bestettigungsbrieffen 3 die würckhligkheit des fridens nit uffge-

schoben werdte 3 die Herren Gesandte solchem begähren byfähl zugeben erachtet 3

damit die Cron Franckhreich in allweg beschirmbt undt sicher sye.

Thuent derohalben in namen Jrer Principalen noch über die algemeine in dem

fridens Instrument begriffne Versicherung undt Handthabung sich sonderbähr-

lich verbinden 3 wider alle undt Jede 3 welche zu Nachtheil der Frantzösischen

Cron 3 der obgedachten Satisfaction entgägen undt der rhüewig besitzung zu

nachtheil 3 es sye zu was Zeit 3 uff was wyse undt fürwandt etwas understehen

wurdent : Jre Hilff mit gewehrter Handt zuleisten 3 undt versprechendts gethrüw-
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lieh in Crafft gegenwürdtiger schrifft . Undt in glichen Verbindtligkheit

thuendt sy in den obgedaahten Anstandt der Widerübergebung der Vier Waldtstet-

ten , wie auch einstellung der bezahlung äbgeredten geldts verwilligen , bis

das die spannische Cession Jr aller Cristenliche Mayestet oder dero bevol-

mechtigten würckhlich zugestelt werden . Wan dan solches über Kurtz oder Lang

beschähen wirdt , verspricht hingägen gedachter Frantzösischer Gesandter das

Jr aller Cristenlichste Mayestet alsbaldt undt ohne Verzug , auch ohne einich

Vorbehalt , dem durchleüchtigsten Huss Oesterreich luth des fridens Jnstrument

die bishero enthaltne Vier Waldtstetten ohne alles bedingen undt verweigern,

widerumb übergeben undt das versprochne geldt bezahlen werdte , undt alsdan

disere der Reichsständen absönderliche verbindtligkheit hiemit usgelöschen

sein , undt es allein bei denen in dem fridens Jnstrument begriffnen glichmes-

sigen pflicht undt Verbindung verpliben . Jnzwüschendt aber , undt in ermanglung

gesagter Cession , werdte Jr Aller Cristenlichste Mayestet in denen enthalten¬

den Orthen einiche Nüwerungen machen oder machen lassen : welche des Huses

Oesterreich Recht undt gerechtigkheiten zu nachtheil sein möchten . Undt die¬

weil gemelte enthaltung nit anderst als mehrer Sicherheit wegen zu verstahn

ist , solle alle Nutzbarkheit in disen Orthen allsbalt nach uswechslung der

bestettigung sambt anderen Sachen dem H. Ertzherzogen strax zugestelt werden,

undt solle die Guamison oder besatzung , so in Romen Jr aller Christenlich-

ster Mayestet daselbst sein würdt , in deroselben Costen erhalten wer¬

den.  .

Jm übrigen sollendt (usserhalb diser Orthen undt des geldts eingestelter Hin¬

derhaltung ) alle andere Sachen so zu ersetzen sindt , ersezt werden . Die ge¬

machte friden undt freündtschafft ohne einichen fürwandt ordenlich gehalten,

ohngeacht des anstehenden spannischen Verzigs oder Cession . Undt sobaldt die

uswechslung der bestettigung geschehen sein wirdt , soll Jederseits zu der

uffrichtigen würckhlichen erstattung aller Sachen , so Jm fridens Jnstrument

begriffen , ohne Verzug undt vorbehaltnus geschritten werden.

Dessen alles undt Jedessen zu wahrem glauben undt unverbrüchlicher stiffhal-

tung Jst disere verglichung der sonderbahren gewährschafft undt dem friden

gemäss eingangne Verbindtligkheit Jn Namen Jr Aller Cristenlichster Mayestet

von dem Graven von Servien , als bevolmächtigster Gesandte undt in namen aller

Chur fürsten undt Richsständten von deroselben Abgesandten undt mit glichen

Volmacht undt gwaldt , als sy das öffentliche fridens Jnstrument underschri-

ben , mit eigner Handt Underschrifft undt angehenkhten Jnsiglen bekhrefftiget,

undt drüw glichluthendte Verbindtliche Exemplaria uffgerichtet , das Einte den



Herren Keyserisehen , das ander den frantzösisahen Gesandten 3 undt das dritte

der Chur Meintz in des Reichs namen übergehen worden . Geben zu Münster in

Westphalen den . .

1 ) s . Plötz/Konferenzen und Verträge 81 Art . 69 ff.

Kopie AH 77 , 81 - 84
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